
Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von 

Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen (02.04.2020) 

7) Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach § 36 Absatz 1 

Nummer 2 IfSG (nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 IfSG fallende voll- oder 

teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, 

behinderter oder pflegebedürftiger Menschen) sowie stationären Einrichtungen 

nach §§ 67 ff SGB XII ist die Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner oder 

die erneute Aufnahme eigener Bewohnerinnen oder Bewohner nach einem 

zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt (z.B. Krankenhaus- oder Reha-

Aufenthalt, Aufenthalt im familiären Umfeld) zu untersagen. 

Abweichend von den Sätzen 1 und 2 hat eine Aufnahme von neuen oder 

zurückkehrenden Bewohnerinnen und Bewohnern in eine Einrichtung im Sinne von 

Satz 1 in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt zu erfolgen, sofern und 

soweit aufgrund der räumlichen und personellen Gegebenheiten in der jeweiligen 

Einrichtung vor Ort oder in einer durch das Gesundheitsamt für geeignet befundenen 

Ausweicheinrichtung eine 14-tägige Isolierung der betreffenden Bewohnerinnen und 

Bewohner durch räumlich und personell von den übrigen Bewohnerinnen und 

Bewohnern abgesonderte Versorgung in einer gesonderten Quarantäneeinheit 

gewährleistet ist (Quarantäne). Die Empfehlung der Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut 

„Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit 

übertragbaren Krankheiten“ sowie „Infektionsprävention in Heimen“ sind verbindlich 

zu beachten. 

Liegen in der jeweiligen stationären Einrichtung die personellen und räumlichen 

Voraussetzungen für eine entsprechende Versorgung in einer gesonderten 

Quarantäneeinheit (Quarantäne) nicht vor, sind Personen, die der stationären 

pflegerischen Versorgung oder stationären Betreuung (insbesondere nach der 

Entlassung aus einem Krankenhaus) bedürfen, in für die solitäre Kurzzeitpflege 

hergerichteten Einrichtungen oder in Einrichtungen der medizinischen Vorsorge oder 

Rehabilitation aufzunehmen (vgl. § 149 SGB XI i.d.F. des COVID-19-

Krankenhausentlastungsgesetzes vom 27. März 2020, BGBl. I S. 580). Die Vorgaben zur 

Durchführung der Quarantäne gelten entsprechend. 

Voraussetzungen für die Aufhebung der individuellen Quarantänen nach Ablauf der 14 

Tage sind 

a) bei Personen ohne Symptome bei der Aufnahme die Symptomfreiheit, 

b) bei Personen mit Erkältungssymptomen die Symptomfreiheit seit mindestens 48 

Stunden sowie ein negativer SARS-CoV-2-Test, 



c) bei positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen die Symptomfreiheit seit 

mindestens 48 Stunden sowie zwei negative SARS-CoV-2-Tests im Abstand von 24 

Stunden nach Ende der Symptome, nach Absprache mit dem örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt. 

Im Einzelfall können weitere Ausnahmen in Abstimmung mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt zugelassen werden. 

Ausgenommen von diesen Quarantäneauflagen sind Bewohnerinnen und Bewohner, 

wenn sie die in Satz 1 genannten Einrichtungen, in Begleitung von Einrichtungspersonal 

verlassen und nur mit diesem Einrichtungspersonal zielgerichtet oder intensiv Kontakt 

haben. Wenn nach Einschätzung des begleitenden Einrichtungspersonals nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass ein zielgerichteter oder intensiver Kontakt 

außerhalb der Einrichtung auch mit anderen Personen bestanden hat, gelten jedoch 

für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner vorgenannten 

Quarantänebestimmungen entsprechend. Die zur Einrichtung gehörenden Gärten 

können genutzt werden, sofern der Zutritt für Dritte ausgeschlossen ist. Die 

Einrichtungsleitung kann in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt 

Ausnahmen von den Beschränkungen dieses Absatzes zulassen, wenn dies aus 

besonderen persönlichen Gründen unter Berücksichtigung des Schutzes der übrigen 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

jeweiligen Einrichtung dringend geboten oder medizinisch oder sozial-ethisch 

erforderlich ist. 

 


